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AHV und Ergänzungsleistungen
für pflegebedürftige Betagte

im eigenen Haushalt

Von Dr. n/r. ß/n/o/f 71/or

Ein Heimeintritt stellt oft
einen Einschnitt ins Leben
dar, der möglichst lange
hinausgeschoben wird.
In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage von
Alternativen, beispielsweise
der Umzug betagter Eltern
ins Haus oder gar in den
Haushalt von Kindern. Dies
kann mit Unterstützung von
Spitexdiensten durchaus
sinnvoll sein. Dabei sind
auch AHV-rechtliche
Aspekte zu beachten.

Die
Wohnangebote von pflege-

bedürftigen betagten Personen
wurden durch den Ausbau der

Spitexdienste stark erweitert (vgl.
«Spitex: ja - Nachtschwester: nein?» in
Zeitlupe 6/98, S. 46). Dies wurde nicht
nur bei der Schaffung des neuen Kran-

kenversicherungsgesetzes (KVG), son-
dern auch bei der 10. AHV-Revision
und in der Ausgestaltung der Ergän-
zungsleistungen (EL) berücksichtigt.
AHV und EL bieten differenzierte An-
geböte auch für pflegebedürftige Be-

tagte, die nicht in Heimen wohnen.

Betreuungsgutschriften der
AHV für pflegende Angehörige
Seit der 10. AHV-Revision können Per-

sonen, die pflegebedürftige Angehörige
im gleichen Haushalt betreuen, Betreu-

ungsgutschriften geltend machen, die

Dank AHV und Ergänzungsleistungen
können viele Betagte zu Hause
bleiben. Poto: Pro Senecfute

später bei der Rentenberechnung an-
gerechnet werden können. Diese Gut-
Schriften können zu einer höheren Ren-

te führen, wenn nicht bereits aufgrund
des massgebenden Einkommens und
allfälliger Erziehungsgutschriften eine
Höchstrente ausgerichtet werden kann.

Dabei ist insbesondere folgendes zu
beachten:

- «Angehörige» sind insbesondere Ver-
wandte in auf- und absteigender Linie
(Grosseltern, Eltern, Kinder usw.) sowie
Geschwister, Ehegatten, Schwiegerei-
tern oder Stiefkinder.

- Als «pflegebedürftig» gelten An-
gehörige, die
• eine Hilflosenentschädigung mittle-

ren oder schweren Grades der AHV
oder IV oder

• Pflegebeiträge für Minderjährige, die
in mittlerem oder schwerem Grad
hilflos sind, beziehen.

- Eine Betreuung «im gleichen Haus-
halt» liegt vor, wenn die pflegende und
die betreute Person
• in der gleichen Wohnung,

• in verschiedenen Wohnungen im
gleichen Gebäude oder

• in unterschiedlichen Häusern auf
dem gleichen Grundstück (z.B.
«Stöckli») oder auf einem benachbar-
ten Grundstück (z.B. einem Reihen-
haus), wohnen.

- Beteiligen sich mehrere Personen an
der Betreuung, wird die Betreuungsgut-
schrift unter ihnen anteilmässig aufge-
teilt.

- Aufgrund des Splittings werden Gut-
Schriften für Verheiratete, die während
der Ehe begründet wurden, hälftig auf-

geteilt.

- Es gibt keine Kumulation von Gut-
Schriften, so dass beispielsweise Perso-

nen mit Kindern, die einen Anspruch
auf Erziehungsgutschriften geben, für
ein gleiches Jahr keine zusätzlichen Be-

treuungsgutschriften beanspruchen
können.

- Betreuungsgutschriften sind nur für
Betreuungen vor dem Rentenalter mög-
lieh.

Die Betreuungsgutschriften sind kei-
ne direkten Geldzahlungen im Zeit-
punkt der Betreuung, sondern fiktive
Gutschriften, die erst bei der Renten-

berechnung angerechnet werden
können.

HiVf/osenentscftärf/gufig
der AHU (pro /Wonaf)

• he/' m/ff/erer Hz/f/os/g/ce/f fr. 498.-
• he/ schwerer /-////7o5/gAce/f fr. 796.-

E/ne H/'/flosenentschäd/gung kann an

Betagte /'m He/m oder zuhause
frühestens ausgerichtet werden,

wenn d/'e entsprechende H/'/f/os/g/ce/t

m/ndestens e/'n Jahr angedauert hat/
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Hilflosenentschädigung
der AHV
Ein Anspruch auf Hilflosenentschädi-

gung kann unabhängig von Einkorn-
men oder Vermögen geltend gemacht
werden. Massgeblich ist das Ausmass
der notwendigen dauernden Pflege.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die pfle-
gebedürftigen Personen in Heimen
oder anderswo wohnen.

Während die IV drei verschiedene
Stufen von Hilflosigkeit kennt, gelten
in der AHV zwei Abstufungen der Hilf-
losenentschädigung:

Der Grad der Hilflosigkeit wird da-
nach bestimmt, ob und wie sehr eine

pflegebedürftige Person in sechs alltäg-
liehen Lebensverrichtungen, nämlich
insbesondere
• beim An- und Auskleiden,
• beim Aufstehen, Absitzen und

Abliegen,
• beim Essen,
• bei der Körperpflege,
• bei den Verrichtungen auf der

Toilette («Notdurft»),
• bei der Fortbewegung und Kontakt-

nähme
dauernd auf Hilfe Dritter angewiesen
ist oder dauernder Pflege oder person-
licher Überwachung bedarf.

Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV
Ergänzungsleistungen (EL) können be-

anspracht werden, wenn pflegebedürf-
tige Personen ihren Lebensunterhalt
mit der AHV/IV-Rente und allfälligen
weiteren Einnahmen nicht zu decken

vermögen. Der EL-Anspruch wird im
Einzelfall einerseits durch die Einkorn-
mens- und Vermögensverhältnisse und
andererseits durch den gesetzlichen Le-

bensbedarf (Zeitlupe 3/98, S. 29) und
weitere anerkannte Auslagen (Miet-
kosten, Hypothekarzinsen, usw.) be-

stimmt.
Auch wenn pflegebedürftige Perso-

nen bei Angehörigen wohnen, können
bei der EL-Berechnung angemessene
Mietkosten berücksichtigt werden. Le-

ben pflegende und betreute Angehöri-
ge im gleichen Haushalt, wird der ge-
meinsame Mietzins nach der Anzahl
der im gemeinsamen Haushalt leben-
den Personen aufgeteilt.

Grundsätzlich wird die Betreuungs-
arbeit durch die Betreuungsgutschrif-
ten in der AHV berücksichtigt. Darüber-

hinaus kann eine zusätzliche Entschä-

digung für betreuende Angehörige bei
der EL-Berechnung nur angerechnet
werden, wenn mit der Pflege nachge-
wiesenermassen eine dauernde und we-
sentliche Erwerbseinbusse verbunden
ist.

Im Rahmen der ungedeckten Krank-
heits- und Pflegekosten können auch
Kosten für notwendige Leistungen von
Spitexdiensten vergütet werden, sofern
diese Leistungen von anerkannten ge-

meinnützigen Institutionen erbracht
und nicht von der Krankenversiche-

rung oder einer anderen Versicherung
bezahlt werden.

Individuelle
Prämienverbilligung für die
Krankenversicherung (IPV)
Obligatorisch krankenversicherte Per-

sonen können Beiträge an die Kran-
kenversicherungsprämien beantragen.
Der individuelle Anspruch richtet sich
nach den kantonalen Vorschriften und
ist von den wirtschaftlichen Verhält-
nissen sowie der Höhe der Krankenver-
Sicherungsprämien abhängig.

Die Prämienverbilligung für EL-be-

rechtigte Personen wird gleichzeitig
mit dem EL-Anspruch berechnet. Dabei
wird die vom Bund festgelegte kanto-
nale Durchschnittsprämie voll ange-
rechnet und in der Regel mit der
monatlichen Ergänzungsleistung aus-

ßefreuungsgutsc/jr/ften
Der Anspruch auf ßetreuungsgufsebr/'f-
tea /st von den betreuenden Angebö-

r/gen be/ der AHl/-Zwe/gste//e des

Wohnortes /öbr//'ch ge/fend zu machen.

Verspätete /4nme/dung kann zur
Ver/'äbrung des Anspruchs führen.

HiVf/osenenfrc/iäf/fgung
zur 4HV
£/'ne H/'/f/osenentscbäd/'gung /'st be/' der

für d/'e Renfenauszab/ung zuständigen
Ausg/e/cbskasse etwa S b/s 9 Monate
nacb Entstehen der Pf/egebedürft/gke/t
anzume/den.

bezahlt. Personen, welche die EL-

Grenzwerte um weniger als die Durch-
schnittsprämie überschreiten, sind EL-

Berechtigten gleichgestellt und haben

Anspruch auf volle Vergütung der

Durchschnittsprämie und auf Rücker-

stattung ungedeckter Krankheits- und
Behinderungskosten wie EL-berechtig-
te Personen.

Ansprüche rechtzeitig
geltend machen!
Die erwähnten Leistungen sind von
den individuellen Verhältnissen im
Einzelfall abhängig, die die zuständi-

gen Organe nicht kennen. Bei der An-
meidung der Ansprüche ist einiges zu
beachten (siehe Kasten unten).

Informationen und Unterlagen
Nähere Auskünfte über einzelne Lei-

stungen sind bei den Organen der Sozi-

alversicherung, bei den AHV-Zweigstel-
len oder bei der Gemeindeverwaltung
des Wohnortes erhältlich. Über diese

Stellen sind auch Merkblätter und For-
mulare erhältlich.

Selbstverständlich sind auch die ort-
liehen Beratungsstellen von Pro Senec-

tute behilflich, um Ansprüche bei den

Sozialversicherungen abzuklären und
geltend zu machen.

Ergöfizungs/e/stungen
£rgänzungs/e/'sfungen zur AHV s/'nd be/

der ££-5te//e des Wohnortes, /'n der

Rege/ be/' der AHV-Zwe/gsfe//e oder der

Ausg/e/'cbskasse des Wohnkanfons, zu
beantragen. D/'e Kantone ßase/, Genf
und Zür/'ch haben besondere kantona/e
E£-5fe//en.

/nd(Vfdue//e
Präm/enver6////gtfftgr
Gesuche für /nd/V/due/fe

Präm/enverb/7/gung s/'nd be/ der
nach kantona/em Recht für d/'e Prä-

m/enverb/7//'gung zuständigen 5te//e

e/'nzure/'chen. Nähere Auskünfte erfe/'/f

d/'e Geme/'ndeverwa/tung oder d/'e AHV-

Zwe/gste//e des Wohnortes.

ZEITLUPE 9/98 35


	AHV und Ergänzungsleistungen für pflegebedürftige Betagte im eigenen Haushalt

